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Luzern, Samstag
No. 48.

den 2. Dezember.

Z84Z.

Schweife! iscj)t Rîrcê)eu2eitnn
herausgegeben von einem

katholischen Z7 e r e i y e.

Der Weg des Thoren ist der rechte in seinen Augen; wer aber über das Unrecht stch nichts anmerken läßt, der ist klug.
Svruchw. tZ, ia.

Verthcidigungsschrift des Hochw. Abtes Adalbert
von Muri an das Bezirksgericht von Muri.

(Schluß.)

Ueber K. versichert der Unterzeichnete, zum .Zuge nach

Villmergen weder dem Hrn. Sylvan Müller noch Andern

Pferde herzugeben erlaubt oder befohlen zu haben, und wenn
solche dennoch abgeführt oder vielmehr nur zugerichtet wor-
den sind, dieses ohne Vorwisfen oder Einwilligung von Kon-
ventualen geschehen fei. Der Unterzeichnete verbot überhaupt,
wie er im ersten Verhör deponirt hat, an jenem Tage etwas

zu thun oder zu leisten, außer wozu man gezwungen werde,
und in Bezug auf jene Pferde meint er sich noch zu erinnern,
daß in der Einvernahme vom Jänner I84l vom Verhör-
richter bemerkt worden fei, man habe vier Pferde auS den

Klosterställen genommen, und Schaffner Huwiler habe die

Sättel dazu ausgesucht, worauf der Unterzeichnete entgegnete:
ob und wie viele Pferde genommen worden seien, wisse er

nicht, er habe da weder erlaubt noch befohlen, nur aber

sagen hören, daß man ohne Erlaubnißfragen an diesem Tage

genommen und gethan habe, was man wollte. In einem

Aufstande ist sich diese Desposition über fremdes Eigenthum
wohl vorzustellen, zumal um und bei einem Kloster, dessen

Eigenthumsrechte vom Staate selbst durch die aufgedrungene

Verwaltung, gewaltthätige Wegnahme der mehrsten Effekten
in jüngster Zeit auf daS empfindlichste verletzt worden sind.

AehnlicheS ist über I». die Verdächtigung, daS Kloster
habe zugelassen, daß im Klosterraume Mörser desselben zum

Vorzeichen der aufrührerischen Volksversammlung abgebrannt
worden seien, schon früher geantwortet worden, und wieder

zu antworten. DaS Kloster konnte nicht hindern, daß
eS geschah, nicht aber, waS vermuthet werden könnte, daß

der Unterzeichnete oder ein Konventual einen Theil daran
nahm. ES geschah ohne Vorwissen oder Befehl der Letztern.
Die obergerichtlichen Urtheile im Allgemeinen melden

selbst, daß auf Befehl Sylvan MüllerS (also nicht deS

Klosters) die drei Mörserschüsse gefallen feien. Diese Mörser
befanden sich im untersten Knechtengang unter dem großen

Saal, hinter der Thüre zu diesem Gang. Da scheinen sie

unverweilt ohne Anfrage an das Kloster hervorgehoben und

auf dem nebenbei befindlichen, offenen, von-allen Seiten zu-
gänglichen Platz geladen und abgeschossen worden zu sein.

Dem Unterzeichneten, der über dieses Schießen in feinem
Zimmer heftigst erschrack, wurde von mehrgenanntem Hof-
brudev hinterbracht, er habe den Schaffner gefragt, waS das

doch für ein Schießen fei, und zur Antwort bekommen, er
könne nichts machen, man werde nicht Meister. Er schaute

also nicht weiter nach, wandte sich zum Helfer in aller Noch
und besuchte dann die HH. Müller und Lindenmann, die

kurz zuvor inS Kloster überbracht worden waren.
Wollte man noch i. eine geschäftige Verbindung, in

welcher der Unterzeichnete und sein Kloster mit den Rädels-

führern, namentlich mit Sylvan Müller gestanden sein soll,

zu einem Anklagepunkte machen, so würde er die Behauptung
geradezu widersprechen, wenigstens in dem Sinne, daß er
oder sein Kloster sich mit Jemanden zu bösen oder gesetz-

widrigen Zwecken verbunden habe, daß Hr. Sylvan ihm in
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der Nacht vom 10. auf den I I. den berüchtigten Brief der

Frau Waller, der vom M urikloster verbrennen andeu-

tete, vorwies, oder schon am 9. bei der Heimkehr von Aarau,
wahrscheinlich auf Anrathen eines Andern, von feinem Hören-

sagen daselbst berichtete, wird besonders für den Unterzeich-

neten doch weder für etwas Unerlaubtes noch Verdächtigen-
des ausgegeben werden können. Die meisten andern söge-

nannten Rädelsführer sah er jene Tage gar nie, oder einen

oder den andern kaum, und scheute sich, mit irgend Einem

zu reden. Sein geistlicher Stand, der sich auch bei siegen-

den Volksaufständen durch freiwillige Betheiligung entwür-

digen würde, hielt ihn vor dem Zusammentreffen mit Leuten

der Bewegung und aller möglichen Theilnahme zurück. Daß

übrigens das Klostergebäude, wenigstens der nicht abgeschlos-

sene Theil desselben, Zedermann offen stand, und in jenen

Tagen nicht einmal des Nachts von einer Seite her, wo die

Militärwache frei patrouilliren wollte, geschlossen werden

durfte, ist bekannt und bedarf wohl keiner Rechtfertigung.

Der hochwürdige Prälat spricht im Weitern sehr aus-

führlich über das ihm vom Obergericht Schuld gegebene

Stumgeläute am 11. Jänner 1841. Da der hochw. Herr
Prälat diese Anschuldigungen in einer Zuschrift an die dies-

jährige Tagsatzung ausführlich widerlegt hat, übergehen wir
das hier Gesagte und beschränken uns auf folgende Zusam-
menstellung der prozedürlichen Zeugnisse.

Benedikt Küng von Merenschwand will vor zehn Uhr,
wann — weiß er nicht näher, läuten gehört haben, weiß

aber nicht, ob es Sturm geläutet habe. Derselbe will Hand-

greiflich unwahr die Aeußerung Hrn. KantonSraths Steger
von Merenschwand vernommen haben, „die Unordnung komme

vom Kloster her, die Verfassung sei ganz recht, es handle

sich nicht um die Religion, man wolle in Baden eine provi-
sorische Regierung einführen." (Akten der Militärkommission,

pK. 9V, einige Blätter darauf versichert Hr. Stäger, es habe

im Kloster nicht gestürmt.)

Peter Müller von Langdorf hörte etwas um halb 8

Uhr, und meinte, es stürme.

Leonz Frei v. Langdorf will nach 19 Uhr etwas gehört
haben, war aber nach seiner eigenen Aussage so in Schrecken,
daß er nichts Bestimmtes anzugeben weiß.

Jos. Strebe! v. Langdorf hörte zwischen 10 und 12 Uhr
(es war möglicherweise das Mittaggeläute, das der Herr Abt
nicht widerspricht) läuten und meinte, es sei Sturm.

Bierbrauer Rosenberg v. D. M. will sehr früh Morgens
läuten gehört haben, und meinte, es stürme.

Baptist Mäder v. Kallern wollte gar nichts mehr wissen.

Gegentheils bezeugt Kirchenbruder Wickart (der wie ein

anderer Klosterbruder mit Recht nicht zum Eide zugelassen

wurde), die Sturmglocke sei nie gezogen worden; zwischen
8 und 9 Uhr Vormittags habe es mit vier Glocken ins Amt

geläutet; ob es des Mittags, ob es Nachmittags zur Vesper
oder Mette geläutet, wisse er nicht; gewiß sei auf höhern

Befehl das Läuten bei Wegtragung der Leiche eines Kloster-
bruders unterlassen worden. Dieses Geläute sei zwar üblich,
aber der Natur der Sache nach selten vorkommend, hätte
es leicht als Sturmgeläute mißdeutet werden und darum den

Tumult noch vermehren können.

Der oft mit Läuten beauftragte Unterschmied des Klo-

sters, Alois Bauer, bezeugt, nicht blos habe er nicht ftür-

men, sondern auch niemals davon reden hören, daß es ge-

stürmt habe.

Jos. Melliger, stets im Kloster, beschwört, daß er bei

jedem größern Geläute sonst mithelfen mußte, daß eS bestimmt

nicht gestürmt habe, daß das gewöhnliche Leichengeläute unter-

sagt worden sei.

Klosterbäcker Bachmann hat kein Wort von einem Sturm-
geläute vernommen.

Klosterschneider Müller war den ganzen Tag im Kloster

und hörte nichts als das täglich übliche Geläute; er weiß,

daß das sonst übliche Leichengeläute untersagt worden war.
Ganz übereinstimmend schwört der Beschließer Andreas

Müller; er kann mit Bestimmtheit versichern, daß es nicht

gestürmt hat.

Dasselbe beschwört Jos. L. Stöckli, der sich den ganzen

Tag im Kloster befand.

Klosterbruder Dubler weiß ganz bestimmt, daß eS nicht

gestürmt hat.

Apotheker Weibel beschwört, daß eS bestimmt nicht ge-

stürmt habe und auch das Leichengeläute unterlassen worden sei.

Sekretär Abt beschwört, daß er immer im Kloster ge-

wesen sei und daß es bestimmt nicht gestürmt habe.

Gemeindeammann Fischer beschwört, immer im Kloster

gewesen zu sein, und kein Sturmgeläute gehört zu haben.

Ebenso Gemeinderath I. Müller v. Wey und Säckel-

meifter T. Scherer von da.

Georg Brunner v. Hasle war immer um das Kloster
und hat nichts gehört.

Gemeindeammann Müller v. Muri beschwört, nichts

gehört zu haben, während dem er es doch nothwendig hätte

hören müssen.

Aehnliches beschwören Gemeinderath Goar Frei v. Dorf
Muri und Gemeinderath Baubacher v. Muri-Egg.

Kellner I. Küchler beschwört, den ganzen Tag im Kloster

gewesen zu sein, und es habe zuverlässig nicht gestürmt.

Nachtwächter Stöckli beschwört, es habe nicht gestürmt, er

selbst habe gewöhnlich beim Zusammenläuten mitwirken müssen.

Der Vertheidiger weiß, daß diese Zeugnisse mit einer

Menge, wohl mit Dutzenden gleichartiger und ähnlicher ver-

mehrt werden könnten.

Die zuerst hervorgehobenen Zeugnisse, welche höchstens
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einiger Vermuthung Raum geben, daß wirklich Sturm
geläutet worden sei, beruhen nun

1) auf bloßem Handgelssbde, und dürfen daher, zumal
bei fo entschiedenem Widersprüche, sa dem evidenten Be-
weise deS Gegentheils, schon auS diesem Grunde nicht
einmal im zuchtpolizeilichen, geschweige im peinlichen Pro-
zesse berücksichtiget werden.

2) Die Zeugen behaupten nicht, daß eS gestürmt habe, sie

wollen nur das Geläute für Sturmläuten gehalten haben.

Umsonst sucht man nach Gründen ihrer Ansicht; der Eine

Zeuge sagt ausdrücklich, er habe vor Schrecken den Kopf
verloren gehabt. Wie leicht und begreiflich ist hier Täu-
schung? Wer am Stürmen Freude hatte, den mußte der

Einklang der mächtigen Klosterglocken entzücken; wer daS

Kloster haßte, der sah es schon im Geiste mit der Brand-
fackel voranschreiten. Des Menschen Natur hascht schon

im gewöhnlichen Zustande nach aufregender, schauerlicher

Kunde, wie viel empfänglicher sind Nerven und Phantasie
nach erlebten Schrecknissen im Vorgefühl einer erschüt-

ternden Zukunft? Erwartung deS Kommenden wird zur
Vermuthung deS Geschehenen, und das Alltägliche ver-

größert und verzerrt sich unter dem PriSma der Leiden-

schast zum Ungeheuren.

3) Die Zeugen, welche geglaubt haben, es stürme im

Kloster, wissen gar nicht anzugeben, zu welcher
Zeit eS dann gestürmt habe: der Eine nieint zwischen

9 und 10, oder auch früher; der zweite zwischen 7 und

8 Uhr; der dritte nach 10 Uhr; der vierte zwischen 10

und 12 Uhr; der fünfte bei Tagesanbruch. Offenbar trifft
die Zeitbestimmung, wie sie mehrere Zeugen, darunter
auch Hr. StaatSweibel Meier, angeben, mit dem Läuten

inS Amt, welches nach mehrern Zeugen durch vier Glocken

geschah, überein; andere Angaben mögen sich durch das

Mittaggeläute erklären lassen, welches wahrscheinlich statt-

gefunden hat. Von einem nachmittägigen Sturmläuten,
über welches die Denkschrift ihre bekannten Stylübungen
macht, will keine Seele etwas wissen. ES ist, möchten

wir sagen, ein Wunder, daß nicht mehrere ein Sturm-
geläute gehört haben wollen; welchen glänzenden Erfolg,
vom leicht verzeihlichen Irrthum abgesehen, mochte sich

Lüge und Verläumdung versprechen!

Bei zwanzig Zeugen beschwören, entweder habe eS

bestimmt nicht gestürmt, oder sie hätten wenigstens nichts

davon gehört, unter Umständen, wo sie eS entweder physisch

nothwendig oder höchst wahrscheinlich hätten hören müssen.

Die große Mehrheit der Zeugen besteht aus Männern,
die mit dem eigenthümtichen Charakter deS Sturmgeläutes

im Kloster durchaus vertraut sein mußten.

Und wer behauptet denn noch daS Stürmen? Nicht
einmal die erweibclten unprozedürlichen und unbekannten

Zeugen von Bonstetten, Assoltern und andern entfernten
Zürchergemeinden wollen wissen, was oder mit welchen Glocken

es denn geläutet habe; die „Menge von Zeugen", die „akten-
mäßigen Beweise", von denen die Denkschrift faselt, die „zehn

Zeugen" eines umsonst nach Affekt haschenden Herrn Verhör-
richters: AlleS ist fort — war im Grunde auch niemals da,
und der Einzige, welcher an den „Glocken deS heiligen Leon-

tiuS" zieht, und „Sturm heult", ist der Antragsteller der

Klosterastfhebung im aargauischen Großen Rathe.

Die Reorganisation der Lehranstalt in Luzern
oder

die Berufung der Gesellschaft Jesu.

(Schluß.)

Die Minorität warnt ferner sehr eifrig vor den Jesuiten
wegen eines - Schulbuches, das von keinem Jesuiten
verfaßt ist, aber an einer ihrer Lehranstalt als Schulbuch
gebraucht wird. So kleinlicht scheinen die Jesuiten nicht zu
sein, sich an ein Schulbuch zu hängen, da sie der österrei-
chischen Regierung daS Recht einräumten, ein Buch zu bean-

standen, in welchem sie Gefährliches zu erblicken glaubte.
DceseS von der Minorität denunzirte Buch ist die Moraltheo-
logie des setzigen GeneralvikarS Moullet in Freiburg, wel-
cher früher daselbst neben den Jesuiten Theologie dozirte.
Der hochw. Bischof von Lausanne hat daS Buch im I. 1834

approbirt und erklärt: „Da die Grundsätze des Verfassers
die Mitte zwischen zu großer Strenge und zu großer Larität
zu beobachten scheinen, und alle Theile unter sich vermöge
der leichten und faßlichen Methode gut zusammenhängen, so

rathen und empfehlen wir dessen Studiuni nicht blos den

angehenden Theologen, sondern der gestimmten Geistlichkeit

unserer Diözese, zur größer» Uebereinstimmung im Beicht-
hören." Dasselbe Buch wurde vom Bischof in Straßburg
(der auch die deutsche Literatur sehr gilt kennt) in seinem

Seminar eingeführt. Dieses Buch ist endlich ein getreuer
Auszug auS der Moraltheologie deS heiligen Liguori, und
wurde nicht bloS vor dessen Heiligsprechung vom hl. Stuhle
approbirt, sondern auch auf Anfrage deS Kardinalerzbischoss

von Besangon am 5. Juli 1831 erklärt, daß sowohl ein Pro-
fessor, als auch ein Beichtvater mit ruhigem Gewissen

den vom heil. Alph. M. Liguori in seiner Moraltheologic aus-
gesprochenen Meinungen folgen dürfe. Und dennoch macht

man den Jesuiten zum Vorwurs, daß sie einen getreuen Aus-

zug aus dem genannten, vom heil. Stuhl wiederholt
approbirten Werke gebrauchen, welcher AuSzug selbst von

zwei Bischöfen theils approbirt und empfohlen, theils als
Schulbuch vorgeschrieben wurde. Was würde man wohl von

»
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den Jesuiten sagen, wenn sie ein solches Buch gegen den

Willen des betreffenden Bischofs zur Schule hinausgewiesen

hätten? Der hochw. Bischof von Lausanne schrieb dem luzer-
nerschen Erziehungsrathe: „Jene (Jesuiten), welche doziren,

unterwerfen ihre Lehrsätze Unserer Gutheißung." Die Ver-
antwortlichkeit für ihre Lehren übernimmt somit der hoch-

würdige Bischof, also auch für das genannte Buch, „welches

(nach der Minorität) Lehrsätze enthält, die auf keinem katho-

lischen Lehrftuhle mehr vorgetragen werden sollten." Will
man hiemit dessen Lehrsätze etwa als häretisch, oder nur

â veraltet bezeichnen? Noch vor wenigen Tagen hob man

von dieser Seite sehr stark den Grundsatz hervor, wenn man

etwas an einem öffentlichen Lehrer und Priester auszustellen

habe, gebühre sich zuerst die freundliche Ermahnung, dann

die Anzeige an den Bischof und so aufwärts. Die Minorität
wurde noch rechtzeitig auf diesen Grundsatz aufmerksam ge-

macht, daß Bedenken wegen gefährlichen Lehrsätzen an den

Bischof, von diesem an das Kirchenoberhaupt, aber nicht

vor ein zum Entscheid über Glaubens- und Sittenlehren un-
berufenes Publikum gehören. Dennoch bringt die Minorität
ihre Klagen oder Anklagen vor die weltliche Behörde und eben

damit vor das Volk, von dem sie sehr wahrscheinlich von

Uebelgesinnten zum Aergerniß werden ausgebeutet werden.

Die Minorität nimmt Anstoß daran, daß in Moullets
Buche die Begriffe von Religions-, Liebes- und Gerechtig-
keitspflichten getrennt werden. Sonderbar, da doch der bi-
schöflich baselsche Katechismus die gleiche Trennung
befolgt, indem es darin heißt: „Glaube, Hoffnung, Liebe und

Religion sind Tugenden, die durch das erste Gebot Gottes

begriffen werden." Nun müssen wir bemerken, daß die Mi-
noritat nicht so fast Moullets Lehrsätze zu bekämpfen scheint,
als vielmehr die Lösung einzelner Gewissensfälle
(Kasus), welche so aus ihrem Zusammenhange herausge-
nommen werden, daß man mitunter den wahren Sinn des

Verfassers nicht mehr erkennte, wenn man nicht ihn selbst

nachlesen würde. Wir wollen solche Fälle anführen.

Anstößig ist der Minorität, daß Moullet sagt, wer einen

falschen und trügerischen Eid gethan, sei zwar nicht kraft
der Religion, aber kraft der Gerechtigkeit schuldig, das Be-
schwornc zu halten. Es ist zu bemerken: Im Lateinischen

hat das Wort Ileli^io verschiedene Bedeutungen, und so be-

deutet es auch hier nicht, was wir gemeinhin unter Religion
verstehen. Nach Moullet I., 212 — 221) ist der Eid,
wofern er die erforderlichen Bedingungen hat, ein religiöser
Akt (das heißt hier daS Wort reliKÎo), d. h. eine Handlung
der Gottesverehrung, wodurch wir Gott als den Allwissen-
den und Wahrhaftigen bekennen, indem wir ihn zum Zeugen
einer Sache anrufen. Zu den erforderlichen Bedingungen
des Eides gehört die Wahrheit, d. h. was der Schwörende
bezeugt, muß nach seiner Ueberzeugung wahr, und was er

verspricht, sein ernster Wille sein. Wer keinen wahren Eid
abgelegt hat, der hat auch keinen Akt der wahren Gottes-

Verehrung (reliAio) ausgeübt, deshalb sagt Moullet richtig:
Wer zum Schein und trügerisch schwört, hat keinen Akt der

wahren Eottesverehrung ausgeübt, ist also nicht in Folge
eines Aktes der Gottesverehrung zur Haltung des trügerisch
Beschwornen verpflichtet, wohl aber kraft der Gerechtigkeit.
Das Gleiche sagt der heil. Liguori in seiner vom hl. Stuhle
approbirten und von Papst Gregor XVI in der Seligspre-
chungSbulle noch besonders belobten Moral, wie denn über-

Haupt die Uebereinstimmung zwischen Moullet und dem heil.

Liguori in den der Minorität anstößigen Fällen offenbar ist.

Man vergl. Moullet k>. I. p. 250 mit Liguori I. 3 n. 172,

^ „ 221 - 2 „ 77,

— « « 389 — „3 „ 506,

„ 521 - „ 4 „ 621.
WaS aber der hl. Stuhl nach sorgfältiger Prüfung in

Liguori nicht rügenswerth gefunden, das wird die Minorität
auch nicht rügenswerth finden wollen, wenn es Moullet und
die Jesuiten lehren, es sei denn, daß sie ihre Autorität höher

stelle, als die des hl. Stuhles. Es wird sich aber im Ver-
lauf weiter zeigen, daß, wie im angeführten, so in andern

Fällen der Anstoß vorzüglich im unrichtigen oder mangelhaft
ten Verständniß seinen Grund hat.

Anstößig ist der Minorität der Satz: „Wer durch böseS

Beispiel geschadet, hat zwar gegen die Liebe, aber nicht gegen

die Gerechtigkeit gesündigt." Sie begreift nicht, wie sich

Liebe und Gerechtigkeit trennen lassen. Wir sagen aber.

Gesetzt, Geistliche besuchen öffentliche Theater; ein Laie,

der weiß, wie sehr selbst protestantische Geistliche und auch

der liebevolle Graf v. Stolberg gegen die öffentlichen Theater

geeifert hat, nimmt daran Aergerniß, so werden fene Geist-

lichen vielleicht sagen, sie haben nichts Verbotenes gethan

(also nicht gegen die Gerechtigkeit gesündigt), aber sie

haben doch gegen die Liebe des Nächsten gefehlt, nach dem

beherzigenswcrthcn Worte des Apostels 1 Kor. 10, 23—33:

„Wäre alles erlaubt, so ist doch nicht alleS erbaulich, Nie-
mand suche blos seinen Vortheil, sondern auch den Nutzen
des Andern" w. Der Apostel unterscheidet hier genau die

Gerechtigkeit von der Liebe; dem Apostel Paulus zu folgen

wird aber doch nicht gefehlt sein. Vom Wirthshausbesuch
wollen wir schweigen, worin praktisch so oft nicht blos

dem Probabilismus, sondern dem Laxismus gehuldigt wird.

Anstößig ist der Minorität Moullets Behauptung, es

gebe Fälle, wo auch eine Privatperson aus dem Meineid

(eines Andern) großen Nutzen gewinnen und also Grund
haben könne, wodurch die Abforderung des Eides sich be-

schvnigen lasse (llonesmuii'). DaS Gleiche lehrt der heil. Li-

guori 1. 3. n. 149. und beruft sich auf den heil. ThomaS,

Suarez und Andere, welche gewiß weder mit Eiden, noch
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weniger mit Meineiden wollten spielen lassell. Diese Heiligen

wußten aber auch, daß der Eid ein oft nothwendiges Rechts-
Mittel ist. Gesetzt also, eS wollte sich jemand seiner Verpflich-
tung entziehen und könnte nur durch Abfordern eineS Eides

dazu angehalten werden, so wäre die Abfordcrung des Eides

erlaubt, selbst wenn zu besorgen ist, der Betreffende werde

Vielleicht falsch schwören (sonst dürfte man ja keinen Ungläu-

bigen oder deS Unglaubens Verdächtigen mehr zu einem Eide

auffordern); der Betreffende wird nicht zum Meineid, son-

derN zum Eid aufgefordert, und es ist immer noch zu hoffen,

der wichtige Akt der Eidleistung werde erschütternd auf sein

Gemüth einwirken, ihn vom Meineid abschrecken. Vollkom-

mener handelte der Ansprechen allerdings durch Preisgeben

seiner Forderung, aber zu solchem Preisgeben ist er nicht

verpflichtet.
Was die Minorität als anstößig hervorhebt, wo Moullet

von der Pflicht eines Rathsgliedes spricht, das zu einem

ungerechten Beschluß mitgewirkt hat, könnte ihr wohl kaum

mehr anstößig sein, wenn sie die ganze Stelle beherzigen

wollte.

Die Minorität scheint unbedingt alle geheime Schadlos-

Haltung zu verwerfen, und findet den von Moullet ange-

führten Fall anstößig, wo ein Handwerker sich schadlos hält.

Hierauf ist zu bemerken: 1) daß Moullet über diesen Fall
kein Urtheil giebt, sondern nur das Urtheil anderer Mora-
listen anführt. 2) Entscheidet auf dieselbe Weise die vom

hl. Stuhl approbirte Moral des hl. Liguori, I. 3. n. 521.

(so zu entscheiden ist also nach dem Urtheil der k>a?ni-

tenti-irw dem Professor und dem Beichtvater erlaubt), so

auch Laymann, Croix :c. 3) Wenn aber nicht alle und jede

geheime Schadloshaltung unerlaubt ist, so wird man die Bedin-

gungen, an welche Moullet sie knüpft, nicht verwerflich sin-

den. Er sagt: „Der Diebstahl ist eine geheime und uner-
laubte Wegnahme einer fremden Sache gegen den vernünf-

tigen Willen des Eigenthümers. Als Diebstahl kann nicht

betrachtet werden die geheime Schadloshaltung, wobei der

Gläubiger auS dem Guthaben des Schuldners heimlich so viel

nimmt, als dieser ihm schuldig ist. Damit aber diese

Schadloshaltung erlaubt sei, wird (S.324) erfordert, daß

die Schuld eine ausgemachte, aus der strengen Gerechtigkeit,

nicht blos aus Liebe oder Dankbarkeit abgeleitet sei, und auf
keinem andern Wege (also auch nicht durch die StaatSbehör-

den) ohne große Beschwerde erhältlich sei, endlich daß die

Schadloshaltung ohne Aergerniß und Nachtheil eines Dritten
geschehe." Gesetzt nun, es hätte Jemand unter diesen

Bedingungen sich selbst schadlos gehalten, wäre aber im

Gewissen unruhig, ob er erlaubt gehandelt oder zur Restitu-

tion des Zurückbehaltenen verpflichtet sei, und macht hievon

die Anzeige dem Beichtvater, so wird dieser ihn wohl nicht

zur Rückgabe verpflichten können, weil er sonst erklärte, er

müsse das, was ihm vor Gott und der Welt gehört, dem-

jenigen zurückgeben, dem es in Wahrheit nicht gehört (weil
jener es schuldig ist). Auch der Staat wird diese von der Kirche
nicht verworfene Lehre ungefährlich finden, wenn er sich

berufen glaubt, Jedem zu dem Seinigen zu verhelfen und

Niemand an dessen Erlangung zu hindern. Irren wir nicht,
so sind im Kanton Luzern dieselben Grundsätze in das öffent-
liche Rechtsverfahren aufgenommen bei Arrestanlegung auf
Eigenthum solcher, die weder im Kanton niedergelassen noch

Schweizerbürgcr sind.

Wir sind hiemit in die Kasuistik hineingeführt worden.
Wie stellt es nun aber die gepriesene deutsche Schule an,
um diese „Zänkereien" zu vermeiden? „Sie macht daS

anatomisch-kasuistische Verfahren durch organischen Betrieb
der Wissenschaft und durch umsichtige Behandlung entbehr-
lich" d. h. sie deduzirt auf philosophische Weise die Prinzi-
pien, umgeht die Lösung der konkreten Fälle und überläßt
diese dem in die Seelsorge eintretenden jungen Priester.
Dies hat keine andern Uebelstände als häufige Mißgriffe, wie

wir denn Gewissensfälle wissen, die in ein und derselben Kirche
vom einen Beichtvater bejahend, vom andern verneinend

beantwortet wurden. In der Medizin stellt man nicht blos
die allgemeinen Grundsätze auf, sondern der angehende Arzt
wird im Klinikum mit besondern Krankheitsfällen bekannt

gemacht und selbst mit Dingen, die zu enthüllen sonst die

Scham verbietet; eben so muß auch der Seelsorger, der auch

Seelenarzt ist, unterrichtet werden. Im praktischen Leben

und namentlich im Beichtstuhl konimen die Gewissensfälle nicht
im „organischen Betrieb der Wissenschaft", sondern unter den

verschiedensten Gestalten, ganz „anatomisch-kasuistisch" vor,
und wer nicht in der Schule darauf vorbereitet wurde, wird
erst durch Mißgriffe sich belehren, wie der junge Arzt, der

nur die Grundsätze der Heilkunde gehört, aber noch keinen

Kranken behandeln gelernt hätte. Deshalb klagten angese-

hene, erfahrne und gelehrte Männer (z. B. der sel. Geiger)
über mangelhaften „Betrieb" der Moral in Deutschland

wegen allzu „umsichtiger Behandlung" (Umgehung) der

Kasuistik. Doch je weiter man hier vorgeht, desto mehr
muß man erkennen, daß solche Dinge nicht vor dem Publi-
kum, sondern vor der kompetenten geistlichen Behörde zu

verhandeln sind. Wir bedauern, daß die Minorität dies nicht
besser berücksichtiget hat.

Die Minorität findet Moullets Lehrbuch der Moral so-

gar mit der luzernerschen Verfassung unverträglich, weil es

die geistliche Immunität vertheidige; sie besorgt sogar,
das Gleichgewicht zwischen der geistlichen und weltlichen Ge-

walt könnte dadurch gestört werden. Folgerichtig wären ge-
rade die besten Lehrbücher des kanonischen Rechts und sogar
das Konzilium von Trient mit dieser Verfassung unverträg-
lich, ja sogar das luzernersche Strafgesetzbuch müßte sofort
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abgeändert werden, da nach §. 3l7 Abthl. 3 gegen ein Mit-
glied deS großen und kleinen Raths und deS Obergerichts
weder Spezialuntersuch noch Kriminalverhaft ohne Erlaub-
niß des großen Rathes verhängt werden darf, somit immer

noch eine Art Immunität anerkannt ist. Das Konzil

von Trient aber erklärt (»ess, 25, o, 20), es sei die kirch-

liche Immunität von Gott angeordnet. Das Kirchenrecht

lehrt: Die Geistlichen sind nach göttlichem Recht von der

Staatsgewalt unabhängig, soweit sie das ihnen als Dienern

Christi obli.gende Amt verwalten und die Geheimnisse Gottes

aussvenden. Moullet lehrt demgemäß richtig: Ein bürger-
liches Gesetz, das diese Immunität verletzt, ist nichtig. Der
Geistliche darf sie nicht verletzen lassen, und weder Verfassung

noch Regierung hat in Luzern daran gedacht, sie zu verletzen.

Es giebt aber noch eine geistliche Immunität in bürger-
lichen Dingen, die meistens durch Uebereinkunst zwischen

der geistlichen und weltlichen Gewalt geregelt wird, und die

nicht blos von katholischen Rechtslehrern vertheidigt wird,
sondern von welcher selbst der berühmte protestantische
Rechtslehrer Böhmer sagt: „Sie soll den Geistlichen nicht

„anders als nur im äußersten Nothfalle entzogen, sonst aber

„bewahrt werden; man soll die Geistlichen nicht darum be-

„neiden, da sie ihnen nur auö weisen Gründen gewährt und

„auch von Protestanten aufgenommen ist/' Moullet thut
daher nicht übel, die Immunität in Schutz zu nehmen; das

Gleiche thut auch die Universität München, d. h. ihre Kano-

nisten. Uebrigens sei Niemanden bange; in dergleichen Dingen,
die nach Umständen wechseln, würden sich auch die Jesuiten

zu benehmen wissen; das zeigt ihr Verhalten in England,
Nordamerika w. Geistliches Gut konfisziren ist unerlaubt;
dennoch hat Oesterreich die Jesuiten aufgenommen, ohne Be-
sorgniß, sie möchten sich gegen die Konfiskationen der iosephi-

nischen Zeiten erheben, denn die Angelegenheit ist von den

kompetenten Behörden abgethan, und dessen sind auch die

Jesuiten zufrieden.
Die Minorität sagt weiter, es seien jetzt zwei Richtungen

in der Theologie mit einander in Kampf begriffen, die deutsche

und die französische; die hiesige Lehranstalt gehöre der deutschen,

die Jesuiten der französischen an, durch die Berufung der

Jesuiten würde also Streit und Kampf veranlaßt. Wir
wissen nicht, wodurch die Minorität zu solcher Behauptung
bewogen wird; denn statt Kampf oder Polemik finden wir
im Gegentheil zwischen der deutschen und französischen theo-

logischen Schule, auch bei abweichender wissenschaftlicher

Methode, das freundschaftlichste Verhältniß, welches sich im
gegenseitigen Austausch der theologischen Werke durch die

vielen Uebersetzungen aus der einen in die andere Sprache
kund giebt, wobei die Deutschen nicht weniger von den Fran-
zosen entnehmen, als diese von jenen. Wohl aber befinden
sich in Deutschland und in Frankreich Glaube und Un-

glaube im heißen Kampf; und namentlich haben dies Jahr
in Frankreich die wegen ihres Unglaubens gebrandmarktcn
Universitätslehrer Moullets Moraltheologie angefochten und

ihr so ziemlich das Gleiche vorgeworfen, was ihr das Mino-
ritätsgutachten vorwirft, damit sie so die Aufmerksamkeit von
sich weg und den Kampf aus das Gebiet der Kirchlichgesinn-
ten verlegen könnten. Kampf unter den Professoren der

Theologie in Luzern war nicht unter den Jesuiten, sondern
nach der Aufhebung ihres Ordens, und wieder in den jüngst
verflossenen Jahren, diesmal nicht vor dem hl. Stuhle, aber
doch vor dem luzernerschcn Erziehungsrathe; was aber ge-

wesen, könnte wieder kommen auch ohne Jesuiten. War aber

die Berufung der Jesuiten Oesterreich nicht zur Schmach,
warum sollte sie es denn Luzern sein? Ueberhaupt wozu soll

man Motive der Eifersucht öder ähnliche geltend machen, denen

sich nicht Edles abgewinnen läßt? Auch mit und neben den

Jesuiten können sich die Talente bilden, und ist es keine Schmach
und kein Eintrag für den Kanton Luzern, wenn er aus an-
dern Kantonen Lehrer beruft, warum soll es dies sein, wenn

er ein Paar Jesuiten beruft?
Der Regierungsrath hat an drei Schweizerregierungen

wörtlich geschrieben: „Gewiß ist Niemand besser als diese

Behörden im Stande, uns Aufschlüsse mit jener Sachkennt-
niß, Offenheit und wahrheitstreuen Unparteilichkeit zu erthei-
len, welche den hierseitigcn Kantonalbehörden bei Entscheidung
dieser höchst wichtigen Angelegenheit zum sichern Stützpunkt
dienen können." Den Bischöfen hatte der Erziehungsrath
geschrieben: „Durch ihre erhabene Stellung als Wächter der
heil. Religion und Sittlichkeit bestimmt, scheinen uns vorzüg-
lich die hochw. Bischöfe geeignet, uns in der religiösen Be-
Ziehung dieses Gegenstandes die wünschbaren Aufschlüsse zu

ertheilen." Nachdem nun diese Zeugnisse eingegangen, sagt

die Minorität: Wir achten diese schönen Zeugnisse, aber glau-
den, eS sei auf sie wenig abzustellen. Es liegt in solcher Er-
klärung eine auffallende Mißachtung der angefragten Regie-

rungen und Bischöfe, namentlich hat der so ehrwürdige Bischof
von Lausanne bei der Minorität keine erfreuliche Behandlung
gefunden.

Die Minorität sagt ferner, daß „mit einer einzigen Aus-
nähme" nur die höhern Stände, nur der Adel, die eigent-
liche Aristokratie es sei, welche ihre Söhne bei den Je-
suiten bilden lasse, nur jene Partei wünsche die Jesuiten,
welche dem Absolutismus huldige, die sämmtlichen Vorrechte
deS Adels zurückwünsche; die Minorität scheint sich hiefür
aufdaS Zeugniß „eines hier durchreisenden deutschen
Gelehrten" zu berufen. Wir sagen scheint, denn sie

spricht etwas unklar, sagt auch nicht, was sie unter der „ein-
zigen Ausnahme" verstehe, ob die Ausnahme einer Person,
oder einer Lehranstalt, oder eines Landes. Die Zeugnisse der

angefragten Schweizerregierungen widersprechen der Behaup-
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tung der Minorität direkte. Zn Oesterreich huben die Zesui-
ten zwei adeliche Znstitute zu leiten, die zustimmen nicht über
47 Zöglinge zählen: an ihren Lehrstellen zu Tarnopol, Neu-
sandecz und Innsbruck aber haben sie über 1100 Schüler,
welche allen Ständen angehören, vom Grafen bis herab

zum ärmsten Unterthan, der ganz auS der Unterstützung

wohlthätiger Menschen ftudirt, und alle genießen ganz den

gleichen Unterricht. Die Minorität sagt also hier gewiß

Grundloses. Die Minorität besorgt von dieser „Religions-
frage" (der Berufung oder Nichtberufung der Ze-
suit en) Entzweiung des Kantons. Wir denken, in dieser

wie in andern Fragen werde sich die Minorität der Mazo-
rität des Volkes fügen.

Da man so gerne hervorhebt, die Verfassung des Kan-
tons sei mit der Berufung der Jesuiten unverträglich, so

erlauben wir uns darüber ein Wort und machen vorerst auf-
merksam, ob eö wohl wahrscheinlich sei, daß der Verfaffungs-
rath durch die Verfassung den Zesuiten den Eingang habe

versperren wollen, da 11,000 Petcnten deren Berufung aus-
drücklich verlangt hatten? Die Verfassung verordnet, daß

die Erziehung im Geiste der römisch-katholischen Religion ge-
leitet werde; dies kann wohl mit dem Zesuitenorden nicht un-
verträglich sein, der von der katholischen Kirche als besonders

tüchtig für die christliche Erziehung empfohlen wird. Durch
§. 03 ist die Leitung und Oberaussicht des Erziehungswesens
einem Erziehungsrath übertragen. Nun behauptet man, die

Jesuiten würden diese Leitung nicht zulassen. Darauf ist zu
bemerken: Die GesellschaftZesu ist einüber alle Welttheile aus-
gebreiteter Orden, der seine von der Kirche genehmigten Or-
densregeln nicht aufgeben kann, wenn sich der Orden nicht
auflösen soll; an diesen hält er, wie recht, überall fest. So.
viel aber mit diesen Grundregeln des Ordens verträglich ist,
übernimmt er Lehranstalten unter gewissen Bedingungen,
welche Gegenstand eines Vertrages zwischen dem betreffen-
den Staate und dem Orden sind. Wir verweisen diesfalls
an die Schreiben der österreichischen uud dreier Schweizer-
regierungen. Daraus ersieht man, daß die Kantone Wallis
und Schwyz dem Orden gänzliche Freiheit gelassen haben,
nach seinen Ordensregeln zu lehren; der Kanton Freiburg
nahm den Orden so auf, daß er unter den Gesetzen des

Staates und die Schulen unter den diesfalls bestellten Behör-
den steht, jedoch ohne Beeinträchtigung der Ordensstatuten;
wenn nun diese Regierung ihr Recht nicht strenge geltend

macht, so geschieht es wahrscheinlich, weil lange Erfahrung
gelehrt hat, daß man dem Orden das volle Zutrauen sehen-

ken dürfe und er um so wohlthätiger wirke, je weniger er durch
äußere Einwirkung beengt werde. Die österreichische Regie-

rung hat ihre Erziehungsgesetze und Erziehungsbehörden, aber
dennoch dem Orden freie Wahl der Lehrer und der Schul-
bûcher gestattet, nur muß den Behörden Anzeige davon gemacht

werden, und diese können Schulbücher beanständen, die dem

Zwecke nicht entsprechend befunden würden. Es könnten so-

mit auf gleiche Weise auch im Kanton Luzern die Bedingun-
gen der Aufnahme des Ordens durch gegenseitige Unterhand-
lungen ausgemittelt werden. Der Erziehungsrath führt die

Aufsicht über die Schulen auch jetzt nicht unmittelbar durch
sich, sondern über Gymnasium und Lyceum durch einen Prä-
fekt, der zugleich Professor ist, und durch eine Kommission
von drei Gliedern, wovon zwei zugleich Lehrer an dieser

Anstalt sind. Auf ähnliche Weise könnte es auch nach Beru-
fung der Gesellschaft Zesu geschehen. Wir sehen also gar
nicht ein, wie die Berufung dieses Ordens mit der Versassung
des Kantons im Widerspruche sein soll.

Die Minorität schließt ihr Gutachten mit der auffallenden
Bemerkung, als würden die Gegner der Berufung der Zesuiten
„gekränkt und angegriffen von denen, welche alles, nur nicht

verzeihen können." Wir hatten gerade von entgegenge-
setzter Seite solche unangenehme Erfahrung zu machen*),
glauben aber, es wäre besser gethan, solche Dinge schweigend

zu übergehen, als in ein Gutachten niederzulegen, in welchem

sich der Mangel an Gündlichkeit, vorurtheilSfreier, auf Akten

gestützter Beurtheilung, nicht durch eine poetische Sprache
und emphatische Phrasen ersetzt finden soll.

Indem wir uns obige Bemerkungen über das Minori-
tätsgutachten erlaubten, hatten wir nur die Sache im Auge
und bestrebten uns der Mäßigung.

Die Minorität spricht nur kurz, abrathend gegen das Con-

vikt der Gymnasialprofessoren, wagt auch nicht zu entscheiden,
ob es gut sei, daß auch die Professoren der Theologie im
Seminar wohnen, und schließt, daß es nicht gut sei, „seine

einzige öffentliche gelehrte Schule in eine bloße Klosterschule

umzuwandeln und diese der Gesellschaft Zesu zu übergeben" —
was auch die Majorität des Erziehungsrathes nicht beanträgt,
wie ihr Gutachten zeigt.

Es sei jedoch ferne, daß wir solches von den uns so achtungs-
würdigen zwei Mitgliedern der Minorität sagen wollen.

Kirchliche Nachrichten.

Luzern. Der wohlehrw. Kapuziner P. Anastas Hart-
mann v. Altwys, Gem. Hitzkirch, ist nach einer zweijährigen

Vorbereitung am 22. Nov. mit zwei tüchtigen Mitarbeitern
als Missionär von Rom nach Agra in Hindostan abgereist,
um durch Verbreitung des hl. Glaubens den Namen GotteS

zu verherrlichen. Zn einem rührenden Schreiben hat er auf
erbauende Weise von seinen Verwandten Abschied genommen.
Wir werden dies Schreiben nächstens veröffentlichen. -- Gegen
die Zesuiten werden Petitionen gesammelt. Dieselben setzen

ihre Missionen fort, und beginnen solche am nächsten Sonn-
tag in Münster.
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Graubunden. Mit allgemeiner Freude erwartete man

hier den hohen Gesandten des heil. Vaters, theils um ihn

persönlich kennen zu lernen, theils um durch ihn einen neuen

Hirten zu empfangen. Es wurde Allem aufgeboten, ihn recht

feierlich zu empfangen und seinen Aufenthalt in hier ange-

nehm zu machen. Den 17. Abends halb 10 Uhr verkündeten

Pöllerschüsse die Ankunft Sr. Exe. des Nuntius. Der bischöf-

liche Hof war festlich geschmückt und beleuchtet. Eine große

Menge Neugieriger drängte sich dicht an die Kutsche. Den

18. empfieng Se. Exzell. mehrere Visiten, darunter den Herrn
Amts-Landrichter, als Haupt des Corpus Lmllol., und die

übrige Zeit mußte für Vorbereitung verwendet werden. Abends

7 Uhr wieder eine Hofbeleuchtung mit einer wohlgelungenen

Serenade durch die Musikfreunde der Stadt, worüber Se-

Exzell. große Freude aussprach. Den 19. verkündeten Pöller-
schliffe in aller Frühe den festlichen Tag. Gegen 9 Uhr lud

das majestätische Glockengeläute die fromme Menge ein, den

würdigen Hirten zu empfangen. Die feierliche Prozession

bewegte sich aus dem altgothifchen Dome (schon um'S Jahr 758

erbaut) durch den bischöflichen Hof in die Residenz, von wo

S. E. der Nuntius sammt dem Coadjutor in die Kathedrale

geleitet wurden. Den weißgekleideten Mädchen folgte die ka-

tholische Kantonsschule, der sehr zahlreich versammelte Klerus,
das Domkapitel, der kochw. Coadjutor Kaspar v. Carl-Hohen-
balken, Bischof von Jppen, zwischen den Assistenten Weih-
bischof Georg von Feldkirch und Domdekan Carigiet, der
päpstliche Gesandte unter dem Baldachin, der Amtslandrichter
und die Deputation des löbl. Stadtrathes w. unter militä-
rischer Ehrenbedeckung. Aus einer Entfernung von 6 — 8
Stunden war das Volk hergekommen, das sich in größter An-
zahl im Hofraum sammelte. Im Dom begann der feierliche
Akt der Bischofsweihe, deren Beendigung um 12 Uhr unter
dem Da l)eum mit Pöllerschüssen und Glockengeläute ver-
kündet wurde. Freude strahlte auf den Gesichtern, als der
neugeweihte Bischof die Mitte des Tempels durchschritt, zum
ersten Mal den Segen ertheilend. Prozessionswcise wurden
die Prälaten wieder von der Kirche in den bischöflichen Pa-
last hinübergeleitct. Zwölf deutsche und lateinische Znschrif-
ten und Chronologica waren an verschiedenen Stellen ange-
bracht; das über dem Faldistorium lautete:

lsre^orll iUnnklllLIs
I.e!-atc) perll-I^Vstrl a

(lk-ero LVrlensI kthsellse
81t salVs ob.-egVIVAI a(3 gratia.

Am festlichen Mahle erfreute sich Se. Exzellenz, umgeben
vom kränklichen Bischof Zoh. Georg, Coadjutor - Bischof Kas-
par v. Carl, WeihbischofEeorg von Feldkirch, dem versammelten
Domkapitel, Amtslandrichter und andern Ehrengästen. Gegen
Abend besuchte S. E. in Begleit der übrigen hohen Geistlich-
keit das bischöfliche Seminar zu St. Luzi. Ueberall ward seine
Liebenswürdigkeit bewundert. Abends speiste der hochw. Bischof-
Coadjutor in Mitte seines versammelten Klerus im Seminar,
welches trefflich illuminirt war. Am folgenden Morgen (d.21.)
verließen uns S. E. der Nuntius und Auditor, sowie der
Weihbischof von Feldkirch. Unvergeßlich wird dieser schöne
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Tag, seit 1777 hier nicht gefeiert, in Erinnerung bleiben.
Tiefste Ehrfurcht, herzlichsten Dank und vollste Anhänglich-
keit hat der hohe Repräsentant des hl. Vaters hier geerntet.
Heil, Glück und Segen wird ihn begleiten.

--- Die Gemeinde Alveneu hat ihren Schulrath aufge-
löst, die Schule einem Kapuziner übergeben und beschlossen,
vom ErziehungSvath keine Weisungen anzunehmen.

St. Gallen Am 21. Nov. beschloß das kathol. Groß-
rathskollegium: „DaS kath. Großrathskollegium deS Kantons
St. Gallen, auf erfolgte Eingabe des apostol. Vikariats der
Diözese St. Gallen und nach vollkommenem gutachtlichen An-
trage deS Administrationsrathes, beschließt:'Art. 1. Zu den
in Gemäßheit des Beschlusses vom kath. Großrathskollegium
vom 17. Nov. 1855 aufgestellten zwei geistlichen Räthen wird
der Vorstand der Diözese noch zwei andere dem kath. Admini-
strationSrathe genehme Priester aus der Weltgeistlichkeit des
Kantons erwählen, welche mit gleichem Sitz-' und Stimm-
recht wie die die erstern zwei dem geistlichen Rathskollegium
einverleibt werden. Art. 2. Sämmtliche Mitglieder des geist-
liehen Rathes beziehen ihre Entschädigung zunächst aus der
Kasse der Diözesanverwaltung.

Aargau. Die protestantische Geistlichkeit hat die Regie-
rung neuerdings gebeten, die Publikationen weltlicher Geschäfte
aus der Kirche zu entfernen und alles Anstößige darin zu ver-
meiden. Unsers Wissens hat die kathol. Geistlichkeit solches
noch nirgends gethan, was wir nicht zu ihrem Lobe bemerken.

^ Der Bezirksrath Baden beschloß die Einstellung des
Hrn. Schleuniger in seinem Lehramt und den Antrag auf
dessen Entsetzung — einzig weil er als Vertheidiger der Katho-
liken in die Schranken getreten war. — Die Gemeinde Lenz-
bürg hat einen Bürger für 2090 Fr. ins Bürgerrecht auf-
genommen, wenn er seine Kinder reformirt erziehen läßt;
will er sie katholisch haben, muß er 1000 Fr. mehr bezahlen.
Religionstaxe!

Zürich. Das Obergericht hat den Ko mmunisten Weit-
ling hinsichtlich der Anklage cuifdas Verbrechen gegen das Ei-
genthum freigesprochen, weil er nicht einzelne solche Verbrechen
habe begehen sondern den ganzen Rechtszuftand habe ändern
wollen; ebenso hinsichtlich der „Religionsstörung", weil die be-
schimpfende Absicht nicht vorliege; dagegen wurde er der An-
stiftung zum Aufruhr und der Uebertr'etung des Flüchtlings-
gesetzes durch Theilnahme an geheimen Verbindungen für schul-
dig erklärt, und zu 10 Monaten Gefängniß, wovon 4 erstan-
den sind, und Wegweisung aus der Schweiz auf 5 Jahre
veruntheilt. Die Gerichte erzeigen sich somit als unzureichend
für Bestrafung solcher Attentate auf den religiösen und so-
zielten Zustand.

Bei Gebr. Näber in Luzern ist angekommen und zu Habens

IK K^PIV IPKPD D(MIKI,
(scl NüMtinuin et Innäes)

et M.KI)fMáI)^
d. i. Offizium für die Mette in der hl. Christnacht und

für die hl. Charwoche. Nebst den Choralmelodien und
deutschen Rubriken bearbeitet von Raymund Schlecht,
Inspektor deS k. Schullehrer-Seminars in Eichstädt. Mit
Approbation deS hochwürd, bifchöfl. Ordinariats Eichstädt.
gr. 8. Nördlingen, 1843. PreiS: br. 27 btz.

Verantwortliche Redaktion: M. Zürcher. - Druck und Verlag von Gebrüdern Räder in Luzern.


	

